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RS OGH 1955/3/2 1Ob112/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1955

Norm

AHG §1 Cd1c

AHG §2

Rechtssatz

Wenn die angemeldete Nichtigkeitsbeschwerde vom Verurteilten zurückgezogen wurde, kann er nicht eine

Amtshaftungsklage auf eine Diskrepanz zwischen mündlich verkündetem Urteil und dessen schriftlicher Begründung

stützen.
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